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Kantonale Sparmassnahmen treffen auch die

In Zukunft sollen die
Leistungen der Spitex nach
«betriebswirtschaftlichen
Grundsdtzen» abgegolten
werden. Die konkreten
Auswirkungen dieses Be-

schlusses sind noch offen.

(Mo) Der Voranschlag und der
Finanzplan des Kantons weisen
hohe und steigende Defizite aus.
Der Voranschlag 2003 rechnet
mit einem Aufwandtberschuss
von 60 Mio. Franken, der Finanz-
plan 2004 mit gut 100 Mio. Fran-
ken. Angesichts dieser unerfreu-
lichen Entwicklung hat die Re-

gierung ein Sparmassnahmenpa-
ket mit insgesamt 212 Reformvor-
schligen geschnurt.

Jéhrliche Einsparungen

Der Grosse Rat hat den ersten
Teil dieser sogenannten «Struk-
tur- und Leistungsiiberpriffung
zur Sanierung des Kantons-
haushaltes» in der Junisession
behandelt. Er hat dabei auch den
Vorschlag der Regierung geneh-
migt, in Zukunft nicht mehr 50%
der Defizite der Spitex-Organi-
sationen zu Ubernehmen, son-
dern die Spitex-Leistungen nach
betriebswirtschaftlichen Grund-
sitzen abzugelten. Damit sollen
jahrliche  Einsparungen  von

250 000 Franken beziehungswei-
se ab 2006 von 750 000 Franken
realisiert werden. Um diese Spar-
massnahme umzusetzen, ist eine
Anpassung des Krankenpflege-
gesetzes und des kantonalen
Rahmenleistungsauftrages  vor-
gesehen.

Wie der Begriff «betriebswirt-
schaftliche Grundsitze» niher
definiert wird und was das fir
die Spitex-Organisationen heisst,
st zur Zeit noch offen Die
Stossrichtung daftir konnten die
kantonalen Budgetvorgaben fur
das laufende Jahr und fir das
nichste Jahr aufzeigen (letztere
diirften bis zur Drucklegung die-
ser Schauplatz-Ausgabe wahr-
scheinlich vorliegen).

Spitex

Pauschale Abgeltung

Die Spitex-Organisationen wer-
den sich wohl auf eine pauscha-
le Abgeltung ihrer Leistungen
einstellen mussen. Offen bleibt,
an welchen Kriterien sich diese
Abgeltung lingerfristig orien-
tiert. Im 2003 ist es eine pauscha-
le Abgeltung des Kantons pro
verrechenbare Stunde. Um den
unterschiedlichen Verhiltnissen
der Regionalorganisationen ge-
recht zu werden, wiinschen Spi-
tex Verband und Spitexkommis-
sion, weitere Kriterien zu be-
rucksichtigen, beispielsweise
die (nicht verrechenbaren) Weg-
zeiten oder die Bevolkerungs-
struktur. a

Neue Qualititsvorgaben — Basis fiir Betriebsbewilligung

Das positive Echo an einer
Tagung ldsst darauf
schliessen und hoffen, dass
der neve Qualitatsraster
zu einer «Erfolgsstory»

wird.

(Mo) Das Qualititskonzept fiir
die Biindner Spitex-Organisatio-
nen ist vor 3'% Jahren von der
Regierung fiir alle Regionalorga-
nisationen als verbindlich erklart
worden. Die mit diesem Quali-
titskonzept und mit der Umset-
zung des Rahmenleistungsauf-
trages gemachten Erfahrungen
werden von der Spitexkommis-
sion laufend ausgewertet. Die
Qualititsvorgaben  respektive
der Qualititsraster sind als Folge
davon nun iiberarbeitet worden.
Die neuen Qualititsvorgaben, in
denen das Qualititsprogramm
des Spitex Verbandes Schweiz
integriert ist, sind Grundlage
gleich far drei wichtige Aufga-
ben: Sie dienen nicht nur der
Standortbestimmung im Rahmen
der Qualititsbestrebungen, SOn-
dern gleichzeitig auch der Uber-

prifung der Beitragsberech-
tigung und insbesondere der
periodischen Erneuerung der
Betriebsbewilligung durch den
Kanton.

Zielorientierte Kriterien

Der neue Kriterienkatalog ist
iibersichtlicher, leichter ver-
stindlich und praxisgerechter
als der bisherige. Die Spitexkom-
mission hat bei der Erarbeitung
insbesondere auch darauf ge-
achtet, dass simitliche Kriterien
zielorientiert, erreichbar und
messbar sind. Die fur die
Betriebsbewilligung und die
Uberpriifung  der  Beitrags-
berechtigung verbindlich vorge-
gebenen Kriterien beziehungs-
weise verbindlich zu erfiillenden

Grundsitze sind dabei speziell
markiert.

Die Standortbestimmung  an-
hand der Qualititskriterien er-
folgt gemiiss Vorschrift (kantona-
le Auflage) grundsitzlich alle
vier Jahre, in bestimmten Fillen
alle zwei Jahre. In der betriebli-
chen Praxis wird sie woméglich
ofter vorgenommen werden,
beispielsweise um den Verlauf

Friher oder spdter soll

der Qualitétsraster als Qua-
litatssicherungs- und -iber-
prifungsinstrument in die
Vereinbarung mit den Kranken-
versicherern aufgenommen
werden.

der Projekte und den Projekt-
status zu dokumentieren. Fiir die
Uberpriifung der Qualititsvor-
gaben ist die — ebenfalls neu
zusammengesetzte — Qualitits-
kommission zustdndig. Sie setzt
sich aus drei Mitgliedern der
Spitexkommission und der Leite-

rin der kantonalen Fachstelle
Spitex und Altersfragen zusam-
men. Bei Uberpriifungen vor Ort
kann die Qualititskommission
bei Bedarf durch eine fiir die
Qualitdt verantwortliche Mitar-
beiterin aus einer andern Spitex-
Organisation erginzt werden.

Erste Standortbestimmung

Die neuen Qualititsvorgaben
sind den Qualititsverantwortli-
chen Ende Juni an einer Tagung
vorgestellt worden. Die erste
Standortbestimmung mit dem
neu aufgebauten und erginzten
Instrument erfolgt nun durch
jede Spitex-Organisation bis En-
de September dieses Jahres. Sie
dient bereits der Uberpriifung
und der per 1. Januar 2004 fal-
ligen Erneuerung der Betriebs-
bewilligung. Das positive Echo
an der Tagung ldsst darauf
schliessen und hoffen, dass der
neue Qualititsraster zu einer «Er-
folgsstory» wird. Es besteht be-
rechtigte Hoffnung dazu, frither
oder spiter den Raster als Quali-
titssicherungs- und -Uberpri-
fungsinstrument in die Vereinba-
rung mit den Krankenversiche-
rern aufnehmen zu kénnen. O



	Graubünden

